






Genehmigungsmanagement
IN EINEM STEINBRUCH

• Der Phonolithsteinbruch Rupsroth ist nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt. 

• Bis zum Jahr 1989 war der Steinbruch nur durch das Baurecht genehmigt.

• �In dem Baugenehmigungsantrag wurde auch bereits die komplette Rekultivierungsplanung miteinge-
reicht. Rekultivierungsziel ist die Wiederbewaldung. Zudem bleiben für den Naturschutz einige Steilwände 
erhalten und Gewässer werden angelegt.
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•  Für jede Änderung oder Erweiterung, die am Steinbruch durchgeführt werden soll, muss eine Genehmigung 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz eingeholt werden.

Insgesamt ist das Genehmigungsmanagement in einem Steinbruch sehr aufwändig. Jedes Voranschreiten 
des Tagebaus (in dem bereits grundsätzlich genehmigten Bereich) bedarf detaillierter Vorbereitung, Vor-
untersuchungen (bspw. Naturschutzfachliche Kartierungen) und Beantragung.

•  Für jede Änderung oder Erweiterung, die am Steinbruch durchgeführt werden soll, muss eine Genehmigung 
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